Entwurf
Begrtindung flr die Verordnung Uber die Entsorgung von gewerblichen
Siedlungsabfallen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen

(Gewerbeabfallverordnung)

A. Allgemeiner Teil
I.  Ausgangslage

1. Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG)
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz hat den Anwendungsbereich des Abfallrechts
im Vergleich zur friiheren Rechtslage erheblich ausgeweitet (8§ 2 Abs. 1 KrW-/AbfG). Das
Gesetz regelt nunmehr im wesentlichen nicht nur die Abfallbeseitigung, sondern erfasst
unter dem Begriff ,,Kreislaufwirtschaft” auch alle abfallwirtschaftlich relevanten Abfall-
verwertungsmalinahmen. Um die Kreislaufwirtschaft in umweltvertragliche Bahnen zu
lenken, definiert das Krw-/AbfG die Abfallverwertung in Abgrenzung zur Abfallbeseiti-
gung, bestimmt den VVorrang der Abfallverwertung vor der -beseitigung und normiert die
Zulassigkeitsvoraussetzungen fiir die Verwertung von Abfallen (88 4-9 KrW-/AbfG).
Soweit Abfalle nicht verwertet werden, sind sie gemeinwohlvertraglich zu beseitigen
(88 10-12 KrW-/AbfG).
Die gesetzlichen Vorgaben des KrW-/AbfG gelten fir alle Arten von Abfallen, die in pri-
vaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen, insbesondere privaten und offentli-
chen Einrichtungen, Industrie und Gewerbe oder bei Dienstleistungen anfallen. VVor diesem
Hintergrund bedurfen die gesetzlichen Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes in besonderem Male der Konkretisierung fur einzelne Abfallstrome durch unter-
gesetzliche Regelungen, um Rechts- und Investitionssicherheit im Vollzug des Gesetzes zu
gewahrleisten. Diesem Ziel dienen die Verordnungsermachtigungen des 8 6 Abs. 1 Satz 4
(umweltvertraglichere Verwertungsart), des § 7 (Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft)
und des § 12 Abs. 1 (Anforderungen an die Abfallbeseitigung) Krw-/AbfG.



2. Regelungsbedarf fur die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfallen und
von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen

Mit der vorliegenden Gewerbeabfallverordnung macht die Bundesregierung von den Ver-

ordnungserméchtigungen des § 7 und des 8§ 12 KrW-/AbfG Gebrauch, um die umweltver-

tragliche Verwertung und die Beseitigung von gewerblichen Siedlungsabféllen und von

bestimmten Bau- und Abbruchabféllen sicherzustellen.

Siedlungsabfalle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere
aus dem Gewerbe, aus der Industrie und aus Einrichtungen, sowie Bau- und Abbruch-
abfalle fallen in unterschiedlichen Formen, Zusammensetzungen und Mengen an. Bei der
Entsorgung werden unterschiedliche Entsorgungswege der stofflichen oder energetischen
Verwertung, mit und ohne Vorbehandlung, sowie auch der Beseitigung durch Verbrennung
oder Deponierung beschritten. Nicht alle in der Entsorgungspraxis genutzten Entsorgungs-
wege konnen als ordnungsgemal, schadlos, hochwertig oder gemeinwohlvertréglich einge-
stuft werden. So fuhrt die Vermischung von verwertbaren Materialien mit Schad- oder
Storstoffen oftmals dazu, dass eine schadlose oder hochwertige Verwertung von vornherein
unmdoglich wird. Insbesondere das Fehlen von konkretisierenden Anforderungen an die
Getrennthaltung und Vorbehandlung von gewerblichen Siedlungsabféllen und von
bestimmten Bau- und Abbruchabféllen hat zu einer zum Teil nicht schadlosen und hoch-

wertigen Entsorgungspraxis gefuhrt.

Das Fehlen von konkretisierenden Anforderungen an die Verwertung beeintréchtigt jedoch
auch die offentlich-rechtlichen Entsorgungstréger, die sowohl fir Abfalle aus privaten
Haushaltungen als auch fiir Abfalle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen zu-
standig sind. Besondere Probleme bereiten dabei gemischte Siedlungsabfalle und nach-
traglich gemischte Bau- und Abbruchabfalle, die sowohl Anteile enthalten, die verwertet
werden konnen, als auch Anteile enthalten, die beseitigt werden missen. VVon einer (nicht
bekannten) Anzahl von Abfallerzeugern aus anderen Herkunftsbereichen - insbesondere
den Bereichen Gewerbe, Industrie und private und 6ffentliche Einrichtungen - werden Ab-
falle, die verwertet werden, auch unzuldssigerweise entweder gar nicht oder in geringem
MaR von Abfallen, die beseitigt werden missen, getrennt gehalten. Die Abfalle werden in

diesen Féllen in einem Behélter gemeinsam erfasst und insgesamt als ,,Abfalle zu Verwer-
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tung“ deklariert. Diese Abfalle werden meist entweder einer Abfallverbrennungsanlage
oder einer Sortieranlage zugefiihrt. Abfélle aus der Sortieranlage werden zum Teil nur zu
einem geringen Prozentsatz in den Wirtschaftskreislauf zuriickgefihrt, wahrend ein groRe-
rer Prozentsatz - zumeist weit entfernt vom Anfallort - einer Beseitigung auf kostenginsti-
gen Deponien zugefihrt wird (sogenannte Scheinverwertung), wodurch 6kologisch an-
spruchsvolle Verwertungswege benachteiligt werden. Dies ist mitverursacht durch Umset-
zungsdefizite bei der TA Siedlungsabfall. Die Situation durfte sich jedoch durch die Re-
gelungen der Abfallablagerungsverordnung ab 2005 verbessern.

Durch diese Praxis erhalten die 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrdger am Anfallort der
Abféalle weniger Abfélle zur Beseitigung, wodurch die fiir eine ordnungsgemafe und um-
weltvertragliche Entsorgung vorgehaltenen Anlagen, insbesondere hochwertige Verbren-
nungsanlagen, nicht mehr ausgelastet sind und die freien Kapazitaten zu kostenguinstigen
Preisen, zum Teil unter Selbstkostenpreisen, angeboten werden missen. Die Planungs-
sicherheit der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager wird beeintréchtigt.

Weiterhin ist eine Ungleichbehandlung zwischen privaten Haushaltungen und Erzeugern
von Abféllen aus anderen Herkunftsbereichen entstanden. Private Haushaltungen tragen in
steigendem MaR die Kosten einer Entsorgungsstruktur, die fur alle Abfallerzeuger geschaf-

fen wurde.

Die Reichweite und die Grenzen gesetzlicher Getrennthaltungspflichten sind durch das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Juni 2000 (3 C 4.00) dargelegt worden. Das
Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Abfallgemische, die sowohl Abfélle zur
Verwertung als auch Abfalle zur Beseitigung enthalten, nicht generell als tberlassungs-
pflichtige Abfélle zur Beseitigung anzusehen seien. Das KrW-/AbfG kenne kein generelles
Vermischungsverbot, sondern lediglich ein relatives Getrennthaltungsgebot. Eine
Getrennthaltung von Abféllen zur Verwertung und Abfallen zur Beseitigung kénne nur
verlangt werden, wenn das Vermischen von Abféallen nach den konkreten Umsténden
gegen die Grundpflicht des Erzeugers oder Besitzers zur gemeinwohlvertraglichen Entsor-
gung verstoBe. Dies gelte zumindest solange, als nicht von den Mdglichkeiten Gebrauch
gemacht worden sei, gemaR § 7 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 12 Abs. 1 Nr. 1 KrW-/AbfG durch
Rechtsverordnung Anforderungen an die Getrennthaltung von Abfallen zur VVerwertung

bzw. zur Beseitigung aufzustellen.



Entsprechende Anforderungen, die die gesetzlichen VVorgaben der Getrennthaltung des § 5
Abs. 2 Satz 4 KrW-/AbfG zur ordnungsgemafRen und schadlosen sowie méglichst hoch-

wertigen Verwertung konkretisieren, werden durch diese Verordnung gestellt.

Gewerbliche Siedlungsabfélle und Bau- und Abbruchabfélle aus Deutschland werden nicht
nur im Inland, sondern auch im Ausland, insbesondere im EG-Ausland, entsorgt. EU-ein-
heitliche Anforderungen an die Verwertung dieser Abfalle existieren gegenwartig noch
nicht. Gleichwonhl gilt bei Abfallen zur Verwertung und damit auch fur diese Abfélle, so-
weit sie verwertet werden, EG-rechtlich der Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit. Fur
grenzliberschreitende Verbringungen auch dieser Abfélle aus und durch den Geltungs-
bereich dieser Verordnung gelten ausschlie3lich die EG-Abfallverbringungsverordnung
(Verordnung (EWG) Nr. 259/93) und das Abfallverbringungsgesetz. Die Anwendung die-
ser Verordnung bleibt mdglich, soweit nach der EG-Abfallverbringungsverordnung natio-
nale Vorschriften anwendbar sind. So kann diese Verordnung fur nach Deutschland impor-
tierte Abfélle, die notifizierungspflichtig sind, nach Art. 7 Abs. (4) a der EG-Abfall-
verbringungsverordnung als Einwandsgrund angefthrt werden.

Diese Verordnung gibt auch AnstoR flr entsprechende Regelungen auf europdischer Ebene.

Insgesamt ergibt sich daher der Bedarf, die Anforderungen sowohl an die Getrennthaltung
und Vorbehandlung als auch an die Beseitigung von gewerblichen Siedlungsabféllen und
von bestimmten Bau- und Abbruchabféllen unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen
Art und Beschaffenheit dieser Abfélle sowie der in Betracht kommenden Entsorgungs-
verfahren auf der Ermachtigungsgrundlage der 88 7 und 12 KrW-/AbfG durch Rechts-

verordnung néher zu bestimmen,

Ziel und Konzeption der Gewerbeabfallverordnung
Der Gewerbeabfallverordnung liegen unter Berlicksichtigung der dargestellten Ausgangs-

lage folgendes Ziel und folgende Konzeption zugrunde:

Ziel der Verordnung ist die schadlose und mdéglichst hochwertige Verwertung von gewerb-

lichen Siedlungsabfallen und von bestimmten Bau- und Abbruchabféllen. Insbesondere die
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sogenannte Scheinverwertung soll durch Anforderungen an die Umweltvertréglichkeit der

Verwertung verhindert werden.

Ausgehend von den unter 1. 2. dargestellten Fehlentwicklungen und dem daraus resultie-
renden Regelungsbedarf bestimmt die Gewerbeabfallverordnung im wesentlichen Anfor-
derungen an die Getrennthaltung von Abfallen, ihre Vorbehandlung - insbesondere ist da-
bei eine Verwertungsquote von mindestens 85 % zu erreichen - sowie Anforderungen an
die notwendige Kontrolle. Damit wird sichergestellt, dass eine schadlose und mdglichst
hochwertige Verwertung nicht schon an einer mangelnden Stoffqualitat der Abfalle infolge
von Fehlwirfen, Schadstoffbelastungen oder unzuldssigen Vermischungen mit anderen
Abfallen scheitert. Die so Uber die abgestuften Getrennthaltungsanforderungen der Verord-
nung definierten Stoffqualitaten der zur Entsorgung anstehenden Abfélle sind die unab-
dingbare VVoraussetzung fiir eine schadlose und hochwertige weitere Verwertung. Dies gilt
nicht nur, soweit eine Getrennthaltung einzelner Abfallfraktionen gefordert wird, sondern
auch, soweit die Verordnung eine Vermischung zul&sst. Denn auch fur zul&ssigerweise
vermischte Abfalle werden Getrennthaltungsanforderungen im Hinblick auf die weitere
Entsorgung normiert. Durch die differenzierten, abgestuften Anforderungen wird ein in
6kologischer und 6konomischer Hinsicht sinnvolles Nebeneinander von getrennt gesam-
melten Abfallfraktionen, die separat verwertet werden, und von Gemischen, die vorbehan-
delt werden, erreicht. Gleichzeitig werden Scheinverwertungen, insbesondere (ber Sortier-
anlagen, dadurch ausgeschlossen, dass Abfalle gemischt nur einer Vorbehandlungsanlage
zugeflhrt werden durfen, in welcher eine hohe Verwertungsquote zu erreichen ist.
Weiterhin haben die Abfallerzeuger Restabfallbehélter in angemessenem Umfang zu nut-
zen.

Hinsichtlich weiterer Anforderungen an die Verwertung getrennt gehaltener oder vorbe-
handelter Abfalle besteht demgegentiber kein tber die Verordnung hinausgehender Rege-
lungsbedarf. Fur die abschlieRende Verwertung der von der Verordnung erfassten Abfalle
hat sich in der Verwertungspraxis ein Stand der Technik herausgebildet, der eine ord-
nungsgemaéle Verwertung im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes gewéhr-
leistet. Dies gilt z. B. fur die Verwertung von Altpapier in Papierfabriken, die Verhittung

metallischer Abfalle, die Kompostierung von Garten- und Parkabféllen oder die energe-
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tische Verwertung. Die Beseitigung nicht verwerteter Abfélle wird u. a. durch die Ablage-
rungsverordnung geregelt.

Im Ergebnis besteht daher nur Regelungsbedarf fur die von der VVerordnung normierten
Teilbereiche der Entsorgung gewerblicher Siedlungsabfalle und bestimmter Bau- und
Abbruchabfalle.

Die Gewerbeabfallverordnung trifft, gestitzt auf die Ermachtigungsgrundlagen

- des § 7 KrW-/AbfG zur Erfullung der Pflichten nach § 5 KrwW-/AbfG, insbesondere zur
Sicherung der schadlosen und hochwertigen Verwertung,

- und auch des § 12 KrW-/AbfG zur Erfullung der Pflichten nach 8 11 KrwW-/AbfG zur
gemeinwohlvertréglichen Abfallbeseitigung (s. Nummer 8) unten)

im einzelnen folgende Bestimmungen:

1) Die Verordnung gilt fir Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfallen
und von bestimmten Bau- und Abbruchabféllen (Glas, Kunststoff, Metalle, Holz sowie
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik) sowie fiir Betreiber von Vorbehandlungsanlagen,
in denen gemischte gewerbliche Siedlungsabfalle oder bestimmte gemischte Bau- und
Abbruchabfélle (Holz, Glas, Kunststoff und Metalle) vorbehandelt werden.

2) Gewerbliche Siedlungsabfélle umfassen Abfélle aus anderen Herkunftsbereichen als
privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung tber das Euro-
paische Abfallverzeichnis aufgefiihrt sind. Abfalle aus privaten Haushaltungen sind
Abfélle, die in privaten Haushalten im Rahmen der ublichen privaten Lebensfiihrung

regelmaliig anfallen.

3) Bestimmte gewerbliche Siedlungsabfalle (Papier und Pappe, Glas, Kunststoffe und
Metalle sowie biologisch abbaubare Kiichen- und Kantinenabfélle, biologisch abbau-
bare Garten- und Parkabfélle und Marktabfélle) sind - &hnlich wie in vielen Kommu-
nen bei privaten Haushaltungen - als getrennt gesammelte Abfallfraktionen einer Ver-
wertung zuzufihren.

Anstatt einer Getrennthaltung einzelner Fraktionen ist auch eine gemeinsame Erfas-

sung von Papier, Glas, Kunststoffen und Metallen mdglich, wenn diese in einer VVor-



4)

5)

6)

7)

behandlungsanlage in weitgehend gleicher Menge und stofflicher Reinheit wieder aus-
sortiert werden. Hierdurch kann das Ziel einer hochwertigen Verwertung mit anderen
gleichwertigen Mitteln erreicht werden.

Weiterhin sind besonders tiberwachungsbedirftige gewerbliche Siedlungsabfélle ge-

trennt einer ordnungsgemalen Verwertung oder Beseitigung zuzufihren.

Soweit die unter Nummer 3) Satz 1 und 2 genannte Getrennthaltung technisch nicht
maoglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, kann der Abfallerzeuger gewerbliche
Siedlungsabfalle gemischt einer Verwertung zufihren. In diesem Fall muss der

Erzeuger bestimmte, in dieser Verordnung festgelegte Anforderungen erftllen.

Will der Abfallerzeuger gewerbliche Siedlungsabfalle gemischt einer Vorbehandlung
(z. B. Sortierung, Zerkleinerung) vor einer weiteren stofflichen oder energetischen
Verwertung zufiihren, so muss dieses Gemisch eine definierte Zusammensetzung ha-
ben. Im Gemisch zugelassen sind die gewerblichen Siedlungsabfélle Papier und Pappe,
Glas, Kunststoffe, Metalle, Bekleidung, Textilien und Holz sowie weitere im Anhang
der Verordnung aufgefiihrte Abfélle. Unter den in diesem Gemisch zuldssigen
Abféllen sind keine geféhrlichen, keine mineralischen und keine Abfalle mit hohem
Flussigkeitsgehalt, da diese die schadlose und hochwertige Verwertung be- oder ver-

hindern.

Die aufnehmenden Vorbehandlungsanlagen missen eine Verwertungsguote von
mindestens 85 % erreichen, im ersten Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung min-
destens 65 % und im zweiten Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung mindestens
75 %. Durch diese VVorgabe wird die Scheinverwertung insbesondere tber Sortieranla-

gen verhindert.

Will der Abfallerzeuger gewerbliche Siedlungsabfélle gemischt einer energetischen
Verwertung ohne vorherige VVorbehandlung zufuihren, so durfen in diesem Gemisch
Metalle, mineralische Abfélle und Glas sowie biologisch abbaubare Kiichen- und
Kantinenabfélle, biologisch abbaubare Garten- und Parkabfalle und Marktabfélle nicht

enthalten sein. Dies gilt entsprechend fir Abfélle, die aus einer Vorbehandlungsanlage



8)

9)

10)
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einer energetischen Verwertung zugefihrt werden. Dies ist notwendig, da Metalle,
mineralische Abfalle und Glas energetisch nicht verwertbar sind und da biologisch
abbaubare Kiichen- und Kantinenabfalle, biologisch abbaubare Garten- und Park-
abfalle und Marktabfalle wegen ihres hohen Wassergehalts nicht hochwertig energe-

tisch verwertbar sind.

Gewerbliche Siedlungsabfalle, die nicht verwertet werden, sind gemal § 13 KrW-
IAbfG dem zustandigen 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager zu tiberlassen. Dies
gilt nicht, wenn der 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstréger gewerbliche Siedlungs-
abfalle geméaR 8§ 15 Abs. 3 KrW-/AbfG von der Entsorgung ausgeschlossen hat. Da in
aller Regel Restabfélle anfallen, die nicht verwertet werden, werden die Abfallerzeuger
dazu verpflichtet, ,,Restabfallbehalter in angemessenem Umfang (mindestens einen

Behalter) zu nutzen.

Bestimmte Bau- und Abbruchabfélle (Glas, Kunststoff, Metalle sowie Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik) sind, soweit sie getrennt anfallen, als getrennt gesammelte Ab-
fallfraktionen einer Verwertung zuzufuhren. Anstatt einer Getrennthaltung einzelner
Fraktionen ist auch eine gemeinsame Erfassung von Glas, Kunststoffen und Metallen
maoglich, wenn diese in einer Vorbehandlungsanlage in weitgehend gleicher Menge
und stofflicher Reinheit wieder aussortiert werden. Soweit die unter Satz 1 und 2
genannte Getrennthaltung technisch nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar
ist, kénnen die Bau- und Abbruchabfélle Holz, Glas, Kunststoff und Metalle gemischt
einer Vorbehandlungsanlage zugefuhrt werden, wenn in diesem Gemisch keine
anderen Abfélle als die Bau- und Abbruchabfélle Holz, Glas, Kunststoff und Metalle
sowie weitere unter Nummer 5) Satz 2 genannte Abfalle enthalten sind. Die
Vorbehandlungsanlage muss die in Nummer 6) Satz 1 genannte Verwertungsquote

erreichen.

Bei Vorbehandlungsanlagen sind Eigen- und Fremdkontrollen vorgesehen, insbeson-
dere um Anlageninput und -output zur Feststellung der Verwertungsquote ermitteln zu

konnen. Die Fremdkontrollen entfallen flir Entsorgungsfachbetriebe.
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Die Mitgliedsstaaten sind nach Art. 3 der EG-Abfallrahmenrichtlinie verpflichtet, Mal3-
nahmen zur Férderung der Verwertung zu treffen. Nach Art. 4 der EG-Abfallrahmenricht-
linie haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass die menschliche Gesundheit und die
Umwelt geschiitzt werden. Die Anforderungen dieser Verordnung konkretisieren Art. 3

und 4 der EG-Abfallrahmenrichtlinie und sind somit EG-rechtskonform.

Kosten und Preiswirkungen

1. Kosten der 6ffentlichen Haushalte

1.1 Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Lander und Kommunen werden durch die Gewerbeabfallverordnung nicht oder nur
mit geringfligigen, nicht quantifizierbaren Kosten belastet, soweit sie selbst als Erzeuger
oder Besitzer nach den 88 5 und 11 KrW-/AbfG in Verbindung mit der Gewerbeabfallver-
ordnung verpflichtet sind. Hinsichtlich der in diesem Zusammenhang zu erwartenden Ent-
sorgungskosten wird auf die Ausfiihrungen zu den ,,Sonstigen Kosten“ dieser Begriindung
verwiesen. Dem Bund ggf. entstehende Kosten werden im jeweiligen Einzelplan durch

Umschichtungen finanziert.

Einzelnen Kommunen kénnen regional geringfuigige, nicht quantifizierbare Kosten dadurch
entstehen, dass sie als 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstréger gréRere Mengen von
gewerblichen Siedlungsabfallen und von Bau- und Abbruchabfallen verwerten oder besei-
tigen mussen. Diesen Kosten stehen in der Regel jedoch entsprechend héhere Gebiihren-
einnahmen durch die Pflicht, einen ,,Restabfallbehalter* vorzuhalten, gegeniiber. Insgesamt
durfte es zu einer Stabilisierung oder sogar Verbesserung der Gebihrensituation in den

Kommunen kommen.

1.2 Vollzugsaufwand
Dem Bund entstehen durch die Gewerbeabfallverordnung keine verwaltungsmaRigen
Mehrkosten.
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Landern und Kommunen entstehen ebenfalls keine Mehrkosten. Die Gewerbeabfallverord-
nung ersetzt entsprechende Verwaltungsvorschriften und Hinweise der Lander zur Umset-
zung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und erleichtert somit als rechtsverbind-
liche Vorgabe den Vollzug im Bereich der gewerblichen Siedlungsabfélle und der Bau-
und Abbruchabfélle.

Neue Verwaltungseinrichtungen werden durch die Verordnung nicht begriindet.

Ein geringfiigig hoherer Vollzugsaufwand im Rahmen der Uberwachung und Kontrolle ist

maoglich, dirfte jedoch durch Erhebung von Gebuhren ausgeglichen werden kdnnen.

2. Sonstige Kosten und Preiswirkungen

Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen werden insge-
samt nicht oder nur mit geringfligigen, nicht quantifizierbaren Kosten belastet.

Diejenigen Abfallerzeuger, die bislang gewerbliche Siedlungsabfélle und Bau- und
Abbruchabfélle nicht getrennt gehalten haben oder Abfélle, die verwertet werden, ver-
mischt mit Abfallen, die nicht verwertet werden, abgegeben oder einer sogenannten
Scheinverwertung zugefihrt haben, werden durch die Verordnung zu einem umweltver-
traglichen Umgang mit ihren Abfallen verpflichtet.

Hierdurch entsteht einerseits ein hoherer Getrennthaltungs- oder Sortieraufwand am Ent-
stehungsort der Abfalle. AuRerdem sind die Abfélle anspruchsvolleren, d. h. evtl. teureren,
Verwertungswegen zuzufiihren. Hierdurch entsteht fir diese Abfallerzeuger einerseits ein
erhohter organisatorischer und ggf. finanzieller Aufwand. Andererseits konnen der Kosten-
seite hohere Erlose fur die verwerteten Abfélle gegentiberstehen. Insgesamt kann somit im
Einzelfall ein hdherer oder ein geringerer finanzieller Aufwand entstehen.

Ebenso haben Betreiber von VVorbehandlungsanlagen, die bislang von den fehlenden unter-
gesetzlichen Anforderungen an die Verwertung von gewerblichen Siedlungsabféllen und
von Bau- und Abbruchabféllen profitierten, mit einem hoheren Aufwand zu rechnen. Die-
ser ergibt sich aus der Verpflichtung zu verbesserten Eigen- und Fremdkontrollen sowie
aus der Reduzierung der Abfallmengen, die einer Beseitigung auf kostengiinstigen Depo-

nien zugefihrt werden kdnnen. Insgesamt erhoht sich das Anspruchsniveau an die Ver-
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wertung. Durch die Eigen- und Fremdkontrollen sind geringfligig hhere Kosten zu erwar-

ten.

Die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung, insbesondere an die Getrennthaltung
und an die Vorbehandlung und die daran ankniipfenden Kontrollmanahmen, sind
erforderlich, um die vom Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz geforderte schadlose und
maoglichst hochwertige Verwertung, aber auch die gemeinwohlvertragliche Beseitigung der

Restabfalle in diesem Bereich sicherzustellen.

Dartiiber hinaus gewahrleistet die Verordnung einen verbindlichen und bundeseinheitlichen
Standard der Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabféllen und von bestimmten Bau-
und Abbruchabféallen und fuhrt damit auch zu mehr Wettbewerbsgleichheit, einerseits zwi-
schen Abfallerzeugern und andererseits zwischen Entsorgungsunternehmen, insbesondere
mittelstdndischen Entsorgungsunternehmen. Alle Beteiligten erlangen hierdurch die not-

wendige und von allen Seiten geforderte hohere Rechts- und damit Planungssicherheit.

Die von den Regelungen der Gewerbeabfallverordnung verfolgte Gleichrangigkeit der vom
Anwendungsbereich erfassten Verwertungsoptionen sichert nicht nur die Ausschépfung der
Verwertungspotentiale und damit ein hohes Mal3 der Schonung natirlicher Ressourcen in
diesem Bereich, sondern ermdéglicht auch, dass die Entsorgungspreise sich auf einem an-

gemessenen Niveau bewegen.

In Folge der Gewerbeabfallverordnung ist nicht oder nur regional in duRerst geringem,
nicht quantifizierbarem Umfang mit steigenden Preisen zu rechnen. Auswirkungen auf das
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind daher in spirbarem Umfang

nicht zu erwarten.
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Besonderer Teil

Zu 8 1 (Anwendungsbereich)

a)

b)

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt den sachlichen Anwendungsbereich dieser Verordnung. Dieser erfasst die
Verwertung und die Beseitigung von gewerblichen Siedlungsabfallen, von in § 8 aufgefiihrten
Bau- und Abbruchabféllen (Bau- und Abbruchabfallen) und von weiteren Abféllen, die im An-
hang aufgefihrt sind. VVon den Verwertungsverfahren wird nur die Vorbehandlung in einer
Vorbehandlungsanlage (vgl. 8 2 Nr. 3 und § 5) vom Anwendungsbereich der VVerordnung er-
fasst. Fur abschlieBende stoffliche und energetische Verwertungsverfahren werden dagegen
keine weitergehenden Anforderungen normiert. Diese werden bei der stofflichen VVerwertung
durch die Qualitat des Endproduktes definiert und daher vom Markt geregelt, bei der energeti-
schen Verwertung durch die 17. BImSchV. Unter den Begriff der Beseitigung fallen die Anfor-

derungen zur Getrennthaltung und Uberlassung nach § 7.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt den personlichen Anwendungsbereich dieser Verordnung. Dieser erfasst
Erzeuger und Besitzer (und damit auch Sammler und Beforderer) von gewerblichen Siedlungs-
abfallen, von Bau- und Abbruchabféllen und von weiteren Abféllen, die im Anhang aufgefiihrt
sind, sowie Betreiber von VVorbehandlungsanlagen, in denen gemischte gewerbliche Siedlungs-
abfalle, in § 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 aufgeflihrte gemischte Bau- und Abbruchabfélle oder weitere
Abfélle, die im Anhang aufgefuhrt sind, vorbehandelt werden. Betreiber von VVorbehandlungs-
anlagen, in denen getrennt gesammelte Abfallfraktionen vorbehandelt werden (z. B. Sortier-

anlagen fiir Glas), werden nicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung gefasst.

Zu Absatz 3

Die Regelung in Absatz 3 stellt sicher, dass inhaltliche Kollisionen mit speziellen Anforderun-
gen aufgrund von Verordnungen aufgrund der 88 23 und 24 des KrW-/AbfG ausgeschlossen
sind. Von Bedeutung ist derzeit insbesondere die Verpackungsverordnung, da Verpackungen

im Anhang der Verordnung aufgefthrt sind.
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d) ZuAbsatz 4
Absatz 4 bestimmt, dass diese Verordnung nicht fur Abfélle gilt, die einem 6ffentlich-recht-
lichen Entsorgungstriager im Rahmen der Uberlassungspflicht nach § 13 Abs. 1 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes tiberlassen worden sind. Dies ist dadurch begriindet, dass ins-
besondere die Qualitat tberlassener Abfallgemische eine Verwertungsquote gemaR 8 5 Abs. 1

nicht zulasst.

e) ZuAbsatz 5
Es wird auf den vorletzten Absatz des Kapitels I. 2. im allgemeinen Teil dieser Begriindung

verwiesen.

Zu 8 2 (Begriffsbestimmungen)

a) ZuNummer 1
In Nummer 1 werden gewerbliche Siedlungsabfalle unter Riickgriff auf die Verordnung tber
das Europdische Abfallverzeichnis definiert. Wegen seiner unklaren Bedeutung wurde der in

der Praxis verwendete Begriff ,,hausmilldéhnliche Gewerbeabfalle* nicht benutzt.

b) Zu Nummer 2
Die klarstellende Definition der Abfélle aus privaten Haushaltungen dient der prézisierenden
Abgrenzung zu Abfallen aus anderen Herkunftsbereichen. Damit wird sichergestellt, dass auch
bei Ubernahme der anschlieRenden Sammlung und Bereitstellung solcher Abfille auf privaten
Wohngrundstucken durch den Vermieter - z. B. gewerbliche Wohnungsbaugesellschaften oder
Wohnungsverwaltungen - die in privaten Haushalten angefallenen Abfélle nicht nachtréglich zu
Abféllen aus dem Gewerbe umgewidmet werden kénnen. Die Ankniipfung an den ,,privaten
Haushalt* als Anfallort gewéhrleistet, dass - Uber die private Wohnung hinaus - auch Schreber-
garten, Wochenendhduser, Garagen oder sonst dem privaten Haushalt zuzurechnende Grund-
stlicks- oder Geb&udeteile erfasst werden. Entscheidend ist, dass die Wohneinheit zur dauer-
haften privaten Nutzung des Abfallerzeugers bestimmt ist. Hierzu z&hlen grundséatzlich auch
Studentenwohnheime, Senioren- und Altenwohnheime und Einrichtungen des betreuten Woh-
nens. Andererseits werden gewerblich veranlasste Nutzungen, wie etwa Buros von Freiberuf-
lern, Arztpraxen oder gewerbliche Beherbergungen wechselnder Gaste, wie Zimmervermie-

tungen des Hotel- und Gaststattengewerbes nicht erfasst. Die weitere VVoraussetzung, nach der
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die Abfélle im Rahmen ,,der tblichen privaten Lebensfiihrung regelmaRig anfallen® mussen,
konzentriert die kommunalen Uberlassungs- und Entsorgungspflichten auf den Bereich der (ib-
lichen und hergebrachten Daseinsvorsorge. Hierzu zéhlt z. B. die Uberlassung und Entsorgung
von Griinabfallen, Papier, Pappe oder auch von Problemabfallen (z. B. Lacke, Farben), nicht
aber von Abfallen, die etwa aus dem Austausch einer kompletten Heizungsanlage eines Privat-

hauses resultieren.

Zu Nummer 3

Nummer 3 definiert Vorbehandlungsanlagen. Als VVorbehandlung werden insbesondere eine
mechanische Sortierung oder Konditionierung (Zerkleinerung, Verdichtung und/oder Pelletie-
rung) angesehen. Biologische oder chemische Prozesse werden nicht ausgeschlossen, dirften
bei den betroffenen Abféallen jedoch in der Regel nicht tblich sein. Als Vorbehandlungsanlage
gilt auch ein verfahrenstechnisch selbststandiger Teil einer Entsorgungsanlage (z. B. Teil einer
Anlage zur energetischen Verwertung oder Teil einer Anlage, in der es getrennte Linien fiir
gewerbliche Siedlungsabfélle und fur Abfélle aus privaten Haushaltungen gibt). Anlagen, in
denen getrennt gesammelte Abfallfraktionen (vgl. 8 3 Abs. 1) vorbehandelt werden, fallen nicht

unter diese Begriffsbestimmung.

Zu 8§ 3 (Getrennthaltung von gewerblichen Siedlungsabfallfraktionen)

8 3 enthélt in Absatz 1 Regelungen zur Getrennthaltung bestimmter Abfallfraktionen, wobei Aus-

nahmen davon in Absatz 2 geregelt sind.

a)

Zu Absatz 1

GemaR § 5 Abs. 2 KrW-/AbfG haben Abfallerzeuger eine hochwertige Verwertung anzustre-
ben, die insbesondere der Ressourcenschonung, aber auch der Minderung von Luftschadstoff-
emissionen (z. B. Treibhausgasemissionen) dient. Erzeuger und Besitzer von gewerblichen
Siedlungsabfallen haben deshalb gemaR Satz 1 bestimmte Abfallfraktionen, die aufgrund ihres
stofflichen Verwertungspotentials als ,,klassische Wertstoffe* gelten, jeweils getrennt zu halten,
zu lagern, einzusammeln und zu beférdern, um sie einer Verwertung zuzufiihren. Die Auswahl
der Fraktionen (Papier und Pappe, Glas, Metalle, Kunststoffe sowie biologisch abbaubare
Kiichen- und Kantinenabfélle, biologisch abbaubare Garten- und Parkabfalle und Marktabfalle)
orientiert sich an der Praxis in privaten Haushaltungen und in anderen Herkunftsbereichen.

Holz ist nicht als Abfallfraktion aufgefuhrt, da Anforderungen zur Getrennthaltung von Altholz
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in der Altholzverordnung gesondert geregelt werden sollen. Erzeuger und Besitzer kbnnen Hol-
und Bringsysteme nutzen, und zwar sowohl von privaten Entsorgern als auch von kommunalen
Entsorgern. Eine solche Getrennthaltung dient zum einen einer verbesserten stofflichen Ver-

wertung, zum anderen auch einer besseren energetischen Verwertung hierfir geeigneter Frakti-

onen. Ein Vorrang der stofflichen oder energetischen VVerwertung besteht nicht.

Satz 2 stellt klar, dass einzelne in Satz 1 aufgefiihrte Fraktionen auch weitergehend getrennt

gehalten werden kénnen (z. B. WeiR-, Braun- und Griinglas).

Zu Absatz 2

C)

Absatz 2 ermoglicht den Erzeugern und Besitzern, statt einer Getrennthaltung der Abfallfrak-
tionen eine gemeinsame Erfassung der Abfalle - einschliellich Lagerung und Beférderung -
vorzunehmen, soweit im Sinne einer dkologischen Gleichwertigkeit sichergestellt ist, dass die
in Absatz 1 normierten Ziele auch durch eine nachtrégliche Sortierung erreicht werden. Es ist
daher notwendig, dass die gemeinsam erfassten Abfélle Sortierverfahren nach Maligabe des § 4
zugefiihrt werden. Damit gelten zundchst die grundlegenden Anforderungen an die Sortierung
(vgl. 84 Abs. 2. V. m. 8 5). Dartiber hinaus ist es notwendig, dass die zuvor gemeinsam er-
fassten Abfallfraktionen in weitgehend gleicher Menge und stofflicher Reinheit in der VVorbe-
handlungsanlage wieder aussortiert werden und dann - wie bei urspringlich getrennt gehaltenen
Fraktionen - entweder einer stofflichen oder energetischen Verwertung zugefiihrt werden. Satz
2 ermoglicht der Behorde, vom Erzeuger und Besitzer im Einzelfall einen Nachweis uber die

Erfullung der Anforderungen nach Satz 1 zu verlangen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 regelt, dass die Getrennthaltung nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 auf-
grund fehlender technischer Mdglichkeit oder wirtschaftlicher Zumutbarkeit entfallen kann. So
kann die Getrennthaltung fur eine oder mehr Abfallfraktionen insbesondere dann entfallen,
wenn eine zu geringfugige Abfallmenge anfallt oder wenn Abfalle wegen zu hoher Verschmut-
zung nicht in der getrennt gesammelten Fraktion enthalten sein dirfen (z. B. verschmutzte
Folien aus Kunststoff). Als geringfugige Abfallmenge fir die in Absatz 1 Satz 1 aufgefihrten

Abfalle wird der Orientierungswert von insgesamt 50 Kilogramm pro Woche angesehen.
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Durch Satz 2 wird klargestellt, dass die zustindige Behorde im Einzelfall eine Uberpriifung

durchfiihren kann.

Zu Absatz 4

e)

Absatz 4 regelt, welche Verwertungsoptionen Erzeuger und Besitzer haben, soweit die Anfor-

derungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 entfallen.

Zu Absatz 5

f)

Entfallen fiir die Erzeuger und Besitzer von Abféllen auch die in Absatz 4 er6ffneten Verwer-
tungsoptionen aufgrund fehlender technischer Moglichkeit oder wirtschaftlicher Zumutbarkeit,
sind die Abfélle nach Maligabe des § 7 dem zustandigen 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstré-

ger zu Uberlassen.

Zu Absatz 6

a)

Grundsatzlich sind gewerbliche Siedlungsabfélle von Abféllen aus privaten Haushaltungen ge-
trennt zu halten. Gewerbliche Siedlungsabfalle, bei denen aufgrund ihrer geringen Menge eine
Verwertung wirtschaftlich nicht zumutbar ist, kdnnen vermischt mit Abféllen aus privaten
Haushaltungen dem 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager Gberlassen werden. Erfasst wer-
den damit Falle, in denen etwa fiir Papier aus einem landwirtschaftlichen Betrieb die private
Papiertonne des Landwirts genutzt wird oder fur Restabfalle aus der beruflichen Tatigkeit eines
Freiberuflers dessen privater Restabfallbehalter. Eine umgekehrte Zumischung von Abfélle aus
privaten Haushaltungen zu gewerblichen Siedlungsabféllen ist hingegen nicht erlaubt. Dies
verhindert, dass die Andienungspflicht fur Abfélle aus privaten Haushaltungen nach § 13 Abs.

1 KrW-/AbfG durch Vermischung mit gewerblichen Siedlungsabféllen umgangen wird.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt die Getrennthaltung von besonders tiberwachungsbedirftigen gewerblichen
Siedlungsabfallen im Sinne der Verordnung Uber das Européische Abfallverzeichnis von ande-
ren Abféllen. Dadurch wird entsprechend der Pflicht nach § 5 Abs. 3 KrwW-/AbfG sichergestellt,
dass Schadstoffe ausgeschleust werden und sich nicht bei einer méglichen stofflichen Verwer-

tung in Produkten anreichern.
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Zu 8§ 4 (Getrennthaltung bei Vorbehandlung gemischter gewerblicher Siedlungsabfélle)

a) ZuAbsatz 1
Absatz 1 Satz 1 regelt die Zusammensetzung des Gemisches, das Erzeuger und Besitzer von
gewerblichen Siedlungsabfallen einer VVorbehandlungsanlage zuftihren dirfen (s. auch Begrin-
dung zu Satz 2). Holzabfalle dirfen in gemischten gewerblichen Siedlungsabféllen nur enthal-
ten sein, soweit nicht die Getrennthaltungspflichten der Altholzverordnung gelten. Die Auf-
zahlung von Abféllen in Satz 1 enthalt keine mineralischen, keine Abfalle mit hohem Flissig-
keitsgehalt und keine gefahrlichen Abfalle. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass in einer
Vorbehandlungsanlage bestimmte Abfallfraktionen Gberhaupt aussortiert und stofflich verwer-
tet werden kdnnen. Waren z. B. Bioabfalle mit hohem Wassergehalt in dem Gemisch enthalten,
wirde die Sortierung erschwert und fur bestimmte Fraktionen verhindert. In dem Gemisch dir-
fen auch keine geféhrlichen Abfélle enthalten sein, um eine schadlose weitere Verwertung
sicherzustellen und eine Riickschleusung von Schadstoffen in den Wirtschaftskreislauf zu ver-
hindern. Nicht in Satz 1 aufgefiihrte gewerbliche Siedlungsabfalle (z. B. Speisedle und -fette,
ungefahrliche gebrauchte elektrische und elektronische Geréte) kdnnen als getrennt gesammelte

Abfallfraktionen verwertet werden.

Struktur und Wortwahl der Aufzéhlung von Abféllen in Satz 1 wurden aus der Anlage der Ver-
ordnung tber das Europdische Abfallverzeichnis tbernommen. In Satz 1 Nr. 1 sind die im Ge-
misch zulassigen Abfélle aus Kapitel 20 der Anlage der Verordnung tber das Europdische
Abfallverzeichnis aufgefiihrt. Der Anhang enthalt weitere Abfélle, die denen in Satz 1 Nr. 1
aufgefiihrten Abféllen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ahnlich sind und
deshalb mit in Satz 1 Nr. 1 aufgefiihrten Abféllen zusammen einer VVorhandlungsanlage zuge-
fuhrt werden kénnen. Gemischte gewerbliche Siedlungsabfélle haben - wie andere gemischte
Siedlungsabfalle - den Abfallschlissel 20 03 01. Deshalb wurden die Abfallschlissel nicht in §
4 und im Anhang genannt. Wenn die in Satz 1 aufgefiihrten Abfalle getrennt gesammelt wiir-

den, hatten sie folgende Abfallschlissel:
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In Satz 1 Nr. 1 aufgefihrte gewerbliche Siedlungsabfélle:
- Papier und Pappe 20 01 01

Glas 20 01 02

Bekleidung 20 01 10

Textilien 20 01 11

Holz mit Ausnahme von Holz, das gefahrliche Stoffe enthalt” 20 01 38

Kunststoffe 20 01 39

Metalle 20 01 40

Im Anhang aufgefuihrte weitere Abfélle:

1) Folgende Abfélle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und
Fischerei:
- Kunststoffabfalle (ohne Verpackungen) 02 01 04

2) Folgende Abfille aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Mébeln:
Rinden und Korkabfélle 03 01 01
Ségemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen,
die gefahrliche Stoffe enthalten 03 01 05

3) Folgende Abfélle aus der Textilindustrie:
- Abfélle aus unbehandelten Textilfasern 04 02 21
- Abfélle aus verarbeiteten Textilfasern 04 02 22

4) Folgende Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Kunststoffen:
- Kunststoffabfélle 07 02 13

5) Folgende Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen
und mechanischen Oberflachenbehandlung von Kunststoffen:
Kunststoffspane und -drehspéne 12 01 05

6) Folgende Verpackungsabfélle mit Ausnahme derjenigen, die Rickstéande geféhrlicher Stoffe
enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind:
- Verpackungen aus Papier und Pappe 15 01 01
- Verpackungen aus Kunststoff 15 01 02
- Verpackungen aus Holz™ 15 01 03
- Verpackungen aus Metall 15 01 04
- Verbundverpackungen 15 01 05
- gemischte Verpackungen 15 01 06
- Verpackungen aus Glas 15 01 07
- Verpackungen aus Textilien 15 01 09

7) Folgende Bau- und Abbruchabfélle:
Holz mit Ausnahme von Holz, das geféhrliche Stoffe enth&lt oder durch geféhrliche
Stoffe verunreinigt ist” 17 02 01
Glas mit Ausnahme von Glas, das gefahrliche Stoffe enthalt oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt ist 17 02 02

“ nur Holzabfille, fiir die nicht die Getrennthaltungspflichten der Altholzverordnung gelten
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Kunststoff mit Ausnahme von Kunststoff, der gefahrliche Stoffe enthélt oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt ist 17 02 03

Kupfer, Bronze, Messing, Aluminium, Blei, Zink, Eisen und Stahl, Zinn, jeweils
einschlie3lich Legierungen, sowie gemischte Metalle, jeweils mit Ausnahme von Metall-
abfallen, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind 17 04 01 bis 17 04 07

Kabel mit Ausnahme derjenigen, die Ol, Kohlenteer oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten 17 04 11

Satz 2 beinhaltet eine Sorgfaltspflicht, Fehlwirfe zu minimieren, da in der Praxis Fehlwirfe im
Einzelfall nicht auszuschlieRBen sind. Eine absichtliche Zumischung nicht zuldssiger Abfélle ist
schon nach Satz 1 unzulassig. Sind im Einzelfall nicht zuldssige Abfélle in gemischten
gewerblichen Siedlungsabféllen enthalten, bedeutet dies nicht, dass das Gemisch nicht verwer-
tet werden kann oder dem 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager zu tiberlassen ware. Viel-

mehr kdnnen nicht zul&ssige Abfalle in geeigneter Weise aussortiert werden.

Zu Absatz 2

Damit gemischte gewerbliche Siedlungsabfalle in die von der Verordnung vorgesehene Vorbe-
handlung gelenkt werden, wird die Zulassigkeit des Inverkehrbringens dieser Abfalle auf die
Zufuhrung zu Vorbehandlungsanlagen beschrankt, in denen die Anforderungen nach 8§ 5 ein-
gehalten werden. Bei der Abgabe ihrer Abfalle gelten fir die Erzeuger und Besitzer die allge-

meinen Sorgfaltspflichten.

Zu 8 5 (Anforderungen an Vorbehandlungsanlagen)

a)

Zu den Absétzen 1 und 5

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass der Betreiber einer VVorbehandlungsanlage seine Anlage so zu

betreiben hat, dass eine Verwertungsquote von mindestens 85 Masseprozent als Mittelwert im
Kalenderjahr zu erreichen wird. In Satz 1 wird der Anlagenbetreiber ausdriicklich auf die ein-
schlagigen Arbeitsschutzvorschriften hingewiesen, da in der Vergangenheit Probleme beim
Arbeitsschutz aufgetreten sind. Nach Absatz 5 ist die Quote im ersten Jahr nach Inkrafttreten
dieser Verordnung auf 65 Masseprozent und im zweiten Jahr nach Inkrafttreten auf 75 Masse-
prozent herabgesetzt, um die Umstellung einschlieRlich etwaiger Anderungen in Vorbehand-
lungsanlagen zu erleichtern. Nach vorliegenden Erkenntnissen sind 85 Masseprozent bei
gemischten gewerblichen Siedlungsabféllen gemaR § 4 mit Anlagen nach dem Stand der Tech-

nik erreichbar. Mit der Verwertungsquote wird verhindert, dass die Beseitigung von nicht ver-
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werteten Abfallbestandteilen zum wirtschaftlich bestimmenden Faktor der Entsorgung wird
(Verhinderung der Scheinverwertung).

Satz 2 definiert die Verwertungsquote. Folgende Gleichung ist zur Bestimmung der Verwer-
tungsquote anwendbar:

Q=¥><100

Dabei bedeuten:
Q Verwertungsquote in Masseprozent
I Masse an Abfallen, die der VVorbehandlungsanlage zugefihrt wird

V Masse an Abféllen, die aus der Vorbehandlungsanlage einer Verwertung zugefuhrt wird

Satz 3 regelt, dass bei der Berechnung der VVerwertungsquote bestimmte Abfalle aus der VVorbe-
handlungsanlage bei der Berechnung der Verwertungsquote nicht zu berticksichtigen sind. Ab-
falle aus der Vorbehandlungsanlage sind von der Berechnung der Verwertungsquote ausge-
schlossen, wenn diese der Anlage selbst zur nochmaligen Sortierung oder einer anderen Vorbe-
handlungsanlage zur weiteren Sortierung zugefihrt werden - es sei denn, dass aus der Anlage
selbst keine Abfalle zur Beseitigung ausgeliefert werden -, da dadurch die VVerwertungsquote
leichter erflllt bzw. umgangen werden kdnnte. Eine anlageninterne Kreislauffiihrung ist jedoch
maoglich. Abfalle aus der Vorbehandlungsanlage, die einer Deponie zugefihrt werden, sind von
der Berechnung der Verwertungsquote ausgeschlossen, da auch eine Verwertung auf Deponien
— die bei den geméR § 4 zul&ssigen Abfallen ohnehin eine Ausnahme sein dirfte — nicht hoch-

wertig ist.

Zu Absatz 2

Entgegen der Anforderungen in 8 3 Abs. 7 bzw. § 4 Abs. 1 kdnnen besonders Uberwachungs-
bedurftige Abfélle aufgrund z. B. von Fehlwirfen in gemischten gewerblichen Siedlungsabfal-
len enthalten sein. Daher bestimmt Absatz 2, dass der Betreiber einer Vorbehandlungsanlage
besonders tiberwachungsbediirftige Abfélle auszusortieren und einer ordnungsgemalien Ver-

wertung oder Beseitigung zuzufiihren hat.

Zu Absatz 3
Absatz 3 bestimmt, dass auch fr Abfalle, die aus der Vorbehandlungsanlage einer energeti-

schen Verwertung zugefuhrt werden, die Anforderungen des 8 6 entsprechend gelten.



-21 -

d) Zu Absatz 4
Absatz 4 gibt der zustandigen Behdrde eine friihzeitige Eingriffsmoglichkeit, wenn die monat-
liche Verwertungsquote in zwei Monaten je Kalenderjahr mehr als zehn Prozentpunkte unter
der Verwertungsquote geméall Absatz 2 Satz 1 liegt. Damit kann eine Einhaltung der jahrlichen
Verwertungsquote sichergestellt werden. Die zustandige Behorde kann im Rahmen der allge-
meinen Uberwachung gemaR § 40 Krw-/AbfG u. a. weitere Auskiinfte einholen und Betriebs-
prufungen vornehmen sowie gemaR 8§ 21 KrW-/AbfG im Einzelfall die erforderlichen Anord-

nungen zur Durchfiihrung dieser Verordnung treffen.

Zu § 6 (Getrennthaltung bei energetischer Verwertung gemischter gewerblicher Siedlungs-
abfélle)

8 6 Satz 1 bestimmt die Abfélle, die bei einer energetischen VVerwertung von gemischten gewerbli-
chen Siedlungsabfallen ohne vorherige Vorbehandlung im Gemisch nicht enthalten sein durfen.
Glas, Metalle und mineralische Abfélle sind nicht fir eine energetische Verwertung geeignet, da sie
keinen Heizwert besitzen. Die in Nummer 4 aufgefiihrten Bioabfélle sind ebenfalls nicht zulassig,

da sie wegen ihres hohen Wassergehalts nicht hochwertig energetisch verwertet werden kdnnen.

Satz 2 beinhaltet wie 8 4 Abs. 1 Satz 2 eine Sorgfaltspflicht. Auf die Begriindung zu § 4 Abs. 1 Satz

2 wird verwiesen.

Zu 8 7 (Getrennthaltung von gewerblichen Siedlungsabféllen, die nicht verwertet werden)
Nach den Erfahrungen der Vollzugspraxis fallen bei jedem Erzeuger und Besitzer von gewerblichen
Siedlungsabfallen, der die Anforderungen nach den 88 3, 4 und 6 einhalt, Abfélle an, die nicht ver-
wertet werden. Die Abfallerzeuger und -besitzer werden deshalb durch § 7 Satz 4 dazu verpflichtet,
»Restabfallbehalter* des ¢ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragers oder eines von ihm beauftragten
Dritten in angemessenem Umfang (mindestens einen Behélter) zu nutzen. Dadurch werden auch
Anreize zu ,absichtlichen Fehlwiirfen* in Abfallgemischen zur Verwertung ausgeschlossen. Satz 5
stellt klar, dass die vor allem nach kommunalen Satzungen bestehenden Mdglichkeiten fur die Ab-
fallerzeuger und -besitzer, die zu Gberlassenden Abfélle bei dem 6ffentlich-rechtlichen Entsor-
gungstrager oder einem von ihm beauftragten Dritten selbst anzuliefern, durch Satz 4 nicht berihrt

werden.
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Zu § 8 (Getrennthaltung und Anforderungen an die Vorbehandlung von Bau- und Abbruch-
abfallen)

a)

b)

Zu Absatz 1

Die Regelungen in § 8 Abs. 1 Satz 1 gelten nur flir getrennt angefallene Abfélle, da diese an
Baustellen getrennt gehalten werden kdnnen. Es werden folglich insbesondere die Bereiche
Neubau und Sanierung, und zwar insbesondere Produktionsabfalle, erfasst. Absatz 1 bestimmt
fir Bau- und Abbruchabfalle, soweit diese getrennt anfallen, analoge Getrennthaltungsanfor-
derungen wie § 3 Abs. 1 bis 3 fuir gewerbliche Siedlungsabfalle. Es wird auf die Begriindung zu
8 3 Abs. 1 bis 3 verwiesen. Die Auswahl der Fraktionen (Glas, Kunststoff, Metalle sowie
Beton, Ziegel und Fliesen, Ziegel und Keramik einschlieRlich Gemische aus Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik) ist dadurch begriindet, das diese Abfélle getrennt hochwertig verwertet
werden konnen. Dies ist — wie in der Praxis oft angewandt — jedoch nicht der Fall, wenn diese
Fraktionen mit verschiedenen anderen Bau- und Abbruchabfallen vermischt werden (diese
Gemische haben den Abfallschlissel 17 09 04).

Zu Absatz 2
Absatz 2 Satz 1 ist analog zu § 3 Abs. 4 ausgebildet. Auf die Begriindung zu 8 3 Abs. 4 wird

verwiesen. Beziglich Satz 2 wird auf die Begriindung zu § 3 Abs. 5 bis 7 verwiesen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt flir die Getrennthaltung bei VVorbehandlung gemischter Bau- und Abbruch-
abfalle analoge Getrennthaltungsanforderungen wie § 4 fir die Getrennthaltung bei VVorbe-
handlung gemischter gewerblicher Siedlungsabfélle. Es wird auf die Begriindung zu 8 4 ver-
wiesen. Gemischte Bau- und Abbruchabfélle geméal Absatz 3 haben - wie andere gemischte
Bau- und Abbruchabfélle, die keine gefahrlichen Stoffe enthalten - den Abfallschlissel 17 09
04. Fur in Satz 1 Nr. 1 aufgefiihrte Abfélle, die insbesondere im Bereich Abbruch zusammen
mit anderen Abféallen, z. B. mineralischen Abféllen, gemischt anfallen, gelten die Anforderun-

gen des Absatz 3 nicht, da diese Gemische in der Regel nicht vor Ort getrennt werden kénnen.

Zu 8 9 (Kontrolle bei Vorbehandlungsanlagen)

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen, insbesondere mit sogenannten Scheinverwertungen, wird fur

Betreiber von Vorbehandlungsanlagen ein System von Eigen- und Fremdkontrollen eingefihrt.



b)

d)
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Zu Absatz 1

Absatz 1 flhrt eine regelmélige Eigenkontrolle durch den Betreiber einer Vorbehandlungs-
anlage nach Mal3gabe der Abséatze 2 bis 4 und eine regelméliige Fremdkontrolle nach Mal3gabe
des Absatzes 6 Satz 1 und 2 ein.

Zu Absatz 2

Absatz 2 beschreibt eine Eigenkontrolle, die in der Mehrzahl der bestehenden Anlagen bereits
ublich ist. Die Massen der angelieferten Abfalle sind zur Berechnung der Verwertungsquote
festzustellen. Sammler oder Beforderer der angelieferten Abfalle sind zu dokumentieren, um
dem Betreiber einer Vorbehandlungsanlage weitere Schritte zu ermdglichen, falls bei einer
ersten Sichtkontrolle des angelieferten Abfalls hohe Anteile nicht zul&ssiger Abfélle festgestellt

werden.

Zu Absatz 3

Die Masse der ausgelieferten Abfélle ist zur Berechnung der Verwertungsquote festzustellen.
Die Feststellung der Masse getrennt nach Abfallschliisseln ist durchzufiihren, um bei der
Fremdkontrolle und der zustdndigen Behdrde (vgl. 8 10 Abs. 3) nachvollziehbar zu machen,
welche Abfallarten z. B. bei einer Sortieranlage welchen weiteren Verwertungsverfahren zuge-

fuhrt wurden.

Zu Absatz 4
Durch die Bestatigung durch die jeweiligen Verwertungs- und Beseitigungsanlagen unter den
genannten Angaben soll ausgeschlossen werden, dass Scheinverwertungen und Abfallbeseiti-

gungen unzuldssigerweise in die Verwertungsquote einbezogen werden.

Zu Absatz 5
Zur Vermeidung von Doppelarbeit kann auf Nachweise nach der Nachweisverordnung, Bilan-
zen nach der Abfallwirtschaftskonzept- und -bilanzverordnung und Aufzeichnungen nach der

Entsorgungsfachbetriebeverordnung zurtickgegriffen werden.



f)
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Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt die Fremdkontrolle durch eine von der zustandigen Behorde bekannt gegebene
Stelle. Fir zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entféllt gemél Satz 5 die Fremdkontrolle, da
eine Fremdkontrolle bereits im Rahmen der jahrlichen Uberpriifung gemaR der Entsorgungs-
fachbetriebeverordnung durchgefihrt wird, welche die Einhaltung der Anforderungen nach die-
ser Verordnung einschliel3t. Der Betreiber der VVorbehandlungsanlage hat die zustandige Be-
horde unverziglich tber die Ergebnisse der Fremdkontrolle zu unterrichten. Der zustéandigen
Behorde soll dadurch ermdglicht werden, eventuell MalRnahmen im Sinne des § 21 Abs. 1
KrW-/AbfG zu prifen und gegebenenfalls anzuordnen, falls die Anforderungen nach § 5 nicht
eingehalten werden oder falls keine Eigenkontrolle gemé&l der Absétze 2 bis 4 durchgefihrt

wurde.

Zu 8§ 10 (Betriebstagebuch)

a)

b)

Zu den Absétzen 1 bis 3

Die Absétze 1 bis 3 bestimmen die Pflicht des Betreibers einer Vorbehandlungsanlage, zur
Uberprifung der Erfiillung der Anforderungen nach dieser Verordnung ein Betriebstagebuch zu
fuhren. Die Bestimmungen sind von der Struktur her dem 8 5 der Entsorgungsfachbetriebe-
verordnung nachgebildet und hinsichtlich der konkreten Anforderungen - insbesondere an den
Inhalt des Betriebstagebuchs - auf die Anforderungen nach dieser Verordnung ausgerichtet

worden.

Zu Absatz 4
Absatz 4 erleichtert die Fuhrung des Betriebstagebuches insbesondere durch Entsorgungsfach-

betriebe.

Zu 8 11 (Ordnungswidrigkeiten)

8 11 bewehrt die Anforderungen der Verordnung mit entsprechenden BuRRgeldvorschriften.

Zu § 12 (Inkrafttreten)

In § 12 wird ein angemessener Ubergangszeitraum von etwa sechs Monaten gewahrt.



	Begründung für die Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen
	A. Allgemeiner Teil
	I. Ausgangslage
	II. Ziel und Konzeption der Gewerbeabfallverordnung
	III. Kosten und Preiswirkungen

	B Besonderer Teil
	Zu § 1 (Anwendungsbereich)
	Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)
	Zu § 3 (Getrennthaltung von gewerblichen Siedlungsabfallfraktionen)
	Zu § 4 (Getrennthaltung bei Vorbehandlung gemischter gewerblicher Siedlungsabfälle)
	Zu § 5 (Anforderungen an Vorbehandlungsanlagen)
	Zu § 6 (Getrennthaltung bei energetischer Verwertung gemischter gewerblicher Siedlungsabfälle)
	Zu § 7 (Getrennthaltung von gewerblichen Siedlungsabfällen, die nicht verwertet werden)
	Zu § 8 (Getrennthaltung und Anforderungen an die Vorbehandlung von Bau- und Abbruchabfällen)
	Zu § 9 (Kontrolle bei Vorbehandlungsanlagen)
	Zu § 10 (Betriebstagebuch)
	Zu § 11 (Ordnungswidrigkeiten)
	Zu § 12 (Inkrafttreten)



